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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1997

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §20 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

In der Nichteinhaltung der von einem Organwalter des BMI gegebenen mündlichen Zusage an einen Fremden, nach

siebenjähriger Aufenthaltsdauer die Staatsbürgerschaft zu verleihen, liegt keine vor dem VwGH verfolgbare

Rechtsverletzung.
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